
  
  

WÜRTTEMBERGISCHER SCHÜTZENVERBAND 1850 E.V. 

REGION UNTERLAND 

Ausschreibung für Regionsrundenwettkämpfe 

Großkaliber Gebrauchspistole / KK-Gewehr) 
Stand: 01/2026 

A l l g e m e i n e s 

Für die Durchführung der Wettkämpfe ist die Wettkampfordnung des WSV in der jeweiligen gültigen  
Fassung gültig. Die Bestimmungen der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes sind zu 
beachten. 

Anmeldung: Eine Mannschaft ist, falls dies nicht durch Auf und Abstieg geregelt wird, 
automatisch für die nächste Runde qualifiziert . Eine Abmeldung aus der Liga ist 
spätestens 8 Wochen nach dem letzten Wettkampf beim Ligaleiter zu melden. 
            
             Startberechtigung: Voraussetzung für eine Startberechtigung ist die Mitgliedermeldung des 
Vereins an den WSV in der Mitglieder-Datenbank „Mitcom“zum 28.02. des 
Jahres. 
Eine Mannschaft besteht aus 5/7 Schützen und mindestens aus 3/4 Schützen. 
Alle Mitglieder der Mannschaft werden mit der Ergebnisliste des 1. Wettkamp- 
fes gemeldet, auch wenn sie am Wettkampf nicht teilnehmen. 
Namen und Vornamen sind leserlich auszuschreiben. 

Wettkampfbeginn: Sonntag 09:00 Uhr bzw. 10:00 Uhr, falls ausreichend Stände vorhanden sind. 
Eine Absprache der Mannschaftsführer ist erforderlich. 
Wettkampfverlegungen sind nach Absprache der Mannschaftsführer mit dem Li- 
galeiter möglich. 

Schusszahl pro 
Scheibe: 

Gem. Bestimmungen der Sportordnung des DSB. 

Scheiben: Soweit nicht auf elektronischen Anlagen geschossen wird, dürfen nur Scheiben 

mit dem Signum des DSB verwendet werden. Die Scheiben stellt der Platzver- 

ein. Scheiben müssen bis 2 Wochen nach Veröffentlichung der Abschlusstabelle 

aufbewahrt werden. Die Ligaleiter haben das Recht, Scheiben kostenfrei zur 

Kontrolle anzufordern. 

Ergebnismeldungen: Die Mannschaftsführer melden, unmittelbar nach Beendigung des Wettkampfes, 
über den Online-Melder das Wettkampfergebnis an den Ligaleiter. 
Steht keine online-Verbindung am Wettkampfort zur Verfügung, hat die 
Meldung innerhalb von 2 Kalendertagen elektronisch (Eingabe online-Melder, 
E-Mail,) an den Ligaleiter zu erfolgen. 

Die Ergebnisprotokolle sind von den Mannschaftsführern zu unterschreiben und 
bis zum Ende der Wettkampfrunde aufzubewahren. 
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Startgeld: Das Startgeld pro Mannschaft beträgt 20,00 € und wird vor Beginn der Wett- 
kämpfe durch Lastschrift eingezogen. 
Tritt eine Mannschaft zum 1. Wettkampf nicht an, wird ein Bußgeld v. 100,00 € 
fällig. 

Einsprüche: Einsprüche gem. Ziff. 0.13 der Sportordnung des DSB. 
Einspruchsfrist 2 Tage. Die Einspruchsgebühr beträgt 30,00 € und ist mit Ab- 
gabe des Einspruchs fällig. 

Kampfgericht: Das Kampfgericht wird im Bedarfsfall durch die Landessportleitung eingesetzt. 

Veröffentlichung „Mit der Meldung zu Veranstaltungen des WSV und seinen Untergliederungen 
personenbezogener erklärt sich der Teilnehmer aus organisatorischen Gründen mit der Verarbeitung 
Daten: der wettkampfrelevanten personenbezogenen Daten, unter der Angabe von Na- 

men, Vereinsname, Verbandszugehörigkeit, Alter, Klasse, Wettkampfbezeich- 
nung, Startnummer, Startzeiten und erzielten Ergebnissen einverstanden. 
Sie willigen ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, sowie 
der Erstellung und Veröffentlichung von Fotos in Aushängen, im Internet, in So- 
zialen Medien und in weiteren Publikationen des WSV sowie dessen Unterglie- 
derungen ein. 
Aufgrund des berechtigten Interesses des Ausrichters an diesen Ergebnislisten 
sowie Fotos vom Wettbewerb und / oder Siegertreppchen für die Dokumentation 
bzw. Bewerbung des Sports in der Öffentlichkeit, besteht auch im Nachhinein 
kein Anspruch der Teilnehmer zur Löschung ihrer persönlichen Daten aus die- 
sen Ergebnislisten bzw. von Fotos, die im Zusammenhang mit dem Wettkampf 
gefertigt und veröffentlicht wurden.“ 

Veröffentlichung Er- Ein Versand der Ergebnislisten per CD sowie sonstiger Datenträger oder in Pa- 
gebnisse: pierform erfolgt nicht. Ergebnisse können über www.wsvligen.de abgerufen 

werden. 

Haftung: Jeder Schütze haftet für seinen Schuß und daraus entstehenden Schäden 
selbst. 

Sonderregelung 
(bei Bedarf) 

Den Vereinen obliegt die Organisation ihrer jeweiligen Wettkämpfe selbst. 
Hierbei sind die aktuell, am jeweiligen Wettkampftag gültigen Corona-Verord- 
nungen des Landes Baden-Württemberg unbedingt zu beachten und ggf. ist ein 
gefordertes Hygienekonzept zu erstellen. 

  

Ligaleiter-KK 3x20 
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Karlheinz Schenk, E-Mail: Karlheinz-Schenk@t-online.de 
Tel: 07132-3818997 / Mobil: 0171-4947350 
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